
Mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über das
bevorstehende Inkrafttreten der neuen Sondersteuer auf
Kunststoffverpackungen am 1. Januar 2023.

Diese neue Steuer wurde durch das Gesetz 7/2022 vom 8. April (das
spanische Abfall-und Bodenschutzgesetz) eingeführt, obwohl ihre
regulatorische Entwicklung und die Steuermodelle, die für ihre
Abwicklung und Zahlung an die Staatskasse verwendet werden
sollen, noch nicht genehmigt wurden. 

Dennoch halten wir es für notwendig, Sie über die allgemeinen
Leitlinien für die Funktionsweise dieser Steuer zu informieren, um
deren Übernahme im Hinblick auf ihr bevorstehendes Inkrafttreten,
zu ermöglichen. 

Bei dieser neuen Steuer handelt es sich um eine indirekte Steuer,
die auf die Verwendung von Einwegverpackungen, die (nicht
recycelte) kunststoffe enthalten, in Spanien erhoben wird,
unabhängig davon, ob es sich um leere Verpackungen oder um
Verpackungen handelt, die Waren enthalten, schützen, behandeln,
vertreiben und präsentieren. 
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Nicht wiederverwendbare Verpackungen, die Kunststoff enthalten
(nicht recycelt). Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, Waren
zu enthalten, zu schützen, zu behandeln, zu verteilen und zu
präsentieren, gelten als Einwegverpackungen. 

Kunststoffhalbzeuge, die für die Herstellung der oben genannten
Verpackungen bestimmt sind, wie z. B. thermoplastische
Vorformlinge oder Platten. 

Produkte, die Kunststoffe enthalten und dazu bestimmt sind, den
Verschluss, das Inverkehrbringen oder die Präsentation von
Einwegverpackungen zu ermöglichen. 

Anwendungsbereich (Produkte, die von dieser neuen
Steuer betroffen sind) 

Verpackungen gelten als nicht wiederverwendbar , wenn sie nicht für
mehrfache Umläufe während ihres Lebenszyklus oder für die
Wiederauffüllung oder Wiederverwendung konzipiert und in Verkehr
gebracht wurden. 

Produkte, die aus mehr als einem Material bestehen, werden nach der
Menge des in ihnen enthaltenen Einwegkunststoffs besteuert.

Anwendungsbereich (wo diese Steuer angewendet
werden soll) 

Diese Steuer wird in ganz Spanien erhoben, unbeschadet etwaiger
Sonderbestimmungen im Baskenland und Navarra.   

Steuertatbestand 
 
Der Steuer unterliegt die Herstellung, die Einfuhr und der
innergemeinschaftliche Erwerb der in den Anwendungsbereich der
Steuer fallenden Erzeugnisse. Das heißt, unabhängig davon, ob solche
Produkte als solche gekauft werden (d. h. als leere Verpackung) oder
ob sie zusammen mit dem Produkt, das sie schützen/präsentieren/etc.
gekauft werden. 
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Anfallen der Steuer

Bei Herstellung: Diese neue Steuer entsteht zu dem Zeitpunkt, an
dem der Hersteller die erste Lieferung der steuerpflichtigen Produkte
an den Käufer im spanischen Staatsgebiet vornimmt. Werden
Vorauszahlungen geleistet, wird die Steuer zum Zeitpunkt der
Vorauszahlung fällig.
 
Bei Einfuhr: Diese Steuer entsteht zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Einfuhrrechte anfallen.
 
Bei innergemeinschaftlichen Erwerben: Der Steuertatbestand tritt
zum Zeitpunkt der Ausstellung der Rechnung für den
innergemeinschaftlichen Erwerb ein.
 

Haftungsausschluss und Ausnahmen

Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, sei darauf hingewiesen, dass
es eine Reihe von Fällen der Nichtbesteuerung und Befreiungen gibt,
die unter bestimmten Umständen gelten, wenn die dieser Steuer
unterliegenden Erzeugnisse vernichtet oder verschlechtert werden
oder wenn sie außerhalb Spaniens versandt werden. 

Ausnahmen wurden auch für Kunststoffverpackungen festgelegt, die
für die Aufbewahrung, Aufmachung usw. von Arzneimitteln,
Medizinprodukten, Lebensmitteln für besondere medizinische
Zwecke, Säuglingsnahrung für den Krankenhausgebrauch oder
gefährliche Abfälle aus dem Gesundheitswesen bestimmt sind. 

Voraussetzung für diese Befreiung ist natürlich der Nachweis der
tatsächlichen Bestimmung der Erzeugnisse für die oben genannten
Verwendungszwecke, wofür eine vom Käufer unterzeichnete
Erklärung vorliegen muss, in der die Bestimmung der Waren
angegeben ist.

Die Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Erwerb der
steuerpflichtigen Verpackungen sind ebenfalls von der Steuer befreit,
sofern das Gesamtgewicht der in diesen Verpackungen enthaltenen
nicht recycelten Kunststoffe 5 kg in einem Monat nicht übersteigt.
 

Steuerzahler
 
Steuerpflichtige dieser neuen Steuer sind Unternehmen, die die
Herstellung, die Einfuhr oder den innergemeinschaftlichen Erwerb der
Produkte, die in den objektiven Anwendungsbereich der Steuer fallen,
durchführen.
 

Bemessungsgrundlage
 
Die Bemessungsgrundlage dieser Steuer richtet sich nach der in
Kilogramm ausgedrückten Menge an nicht recyceltem Kunststoff, die
in den Produkten enthalten ist, die in den Anwendungsbereich der
Steuer fallen.
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Produkte, die vom besagten Steuerzahler außerhalb Spaniens
versandt wurden.
Produkte, die vor ihrer ersten Lieferung innerhalb Spaniens
unbrauchbar geworden oder zerstört worden sind.
Produkte, die zurückgegeben wurden.

Importeure von Erzeugnissen, die in den Anwendungsbereich der
Steuer fallen, wenn sie von ihnen außerhalb Spaniens versandt
wurden.

Der Anteil an recyceltem Kunststoff muss von einer Stelle bescheinigt
werden, die für die Zertifizierung nach einer bestimmten UNE-Norm
akkreditiert ist. Die bescheinigende Stelle muss außerdem vom ENAC
oder einer ähnlichen Akkreditierungsstelle in einem anderen EU-
Mitgliedstaat akkreditiert sein.
 
Jede andere Art von Zertifizierung ist für den Nachweis des Anteils an
recyceltem Kunststoff nicht gültig.
 

Steuersatz
 
0,45 Euro pro Kilogramm nicht recyceltem Kunststoff.
 

Abzüge
 
Bei dieser Steuer wird es sich um eine Steuer handeln, die in jedem
Fall entrichtet und an die Staatskasse abgeführt werden muss. Es gibt
jedoch eine Reihe von Umständen, die es den Steuerpflichtigen
ermöglichen, ihre Steuerlast zu verringern. 
 
Nur die Steuerpflichtigen, die bei innergemeinschaftlichen Erwerben
von Gütern eine Erklärung dieser Steuer einreichen müssen, können
bei den folgenden Produkten die für einen bestimmten
Besteuerungszeitraum zu zahlende Steuer um den Betrag des
entrichteten Steuerbetrags reduzieren:
 

 
Steuerpflichtige, die ihrerseits Erzeugnisse herstellen, die in den
Anwendungsbereich der Steuer fallen und die zur Vernichtung oder
Wiedereinführung in den Herstellungsprozess zurückgegeben
werden, können den für diese Erzeugnisse entrichteten Steuerbetrag
von der Steuerschuld abziehen, sofern der Steuerbetrag dem Käufer
erstattet wird.

Rückgabe
 
In anderen Fällen beantragen die Steuerpflichtigen direkt die
Erstattung der zu ihren Gunsten bestehenden Guthaben über ein
spezielles Erstattungsverfahren, das nur in bestimmten Fällen in
Anspruch genommen werden kann, wie folgt: 
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Importeure von Produkten, die vor ihrer ersten Auslieferung in
Spanien nicht mehr verwendungsfähig sind oder zerstört wurden.

Importeure von Erzeugnissen, die nach der Lieferung an den
Käufer in Spanien zwecks Vernichtung oder Wiedereingliederung
in den Herstellungsprozess zurückgegeben werden, nach
Erstattung des gezahlten Steuerbetrags an den Käufer.

Die Käufer der Produkte, die in den objektiven Anwendungsbereich
der Steuer fallen und die, ohne steuerpflichtig zu sein, nachweisen
können, dass die Produkte außerhalb Spaniens versandt wurden.

Die Käufer der Produkte, die in den objektiven Anwendungsbereich
der Steuer fallen und die, ohne steuerpflichtig zu sein, nachweisen
können, dass diese Produkte zur Verpackung von Arzneimitteln,
medizinischen Geräten, (.. .) bestimmt sind.

Die Käufer von Produkten, die in den objektiven
Anwendungsbereich der Steuer fallen und die der Steuer
unterworfen wurden, weil die Produkte als nicht wiederverwendbar
konzipiert wurden, wenn sie nachweisen können, dass sie
gegebenenfalls nach einer Änderung wiederverwendet werden
können.

Produkte, die Kunststoffe enthalten und dazu bestimmt sind, den
Verschluss, das Inverkehrbringen oder die Aufmachung von
Einwegverpackungen zu ermöglichen, wenn sie nicht für diese
Zwecke verwendet werden.

Diese Steuer muss vom Steuerpflichtigen selbst veranlagt und
entrichtet werden (nur bei Herstellern und
innergemeinschaftlichen Erwerbern von Waren).

Bei der Einfuhr ist die Steuer mit der Einfuhrzollanmeldung zu
entrichten. Die eingeführte Menge an nicht recyceltem Kunststoff,
ausgedrückt in Kilogramm, und die dafür entrichtete Steuer
müssen (auf der Einfuhrzollanmeldung) angegeben werden.

Bei innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegenständen, die
dieser Steuer unterliegen, nimmt der Steuerpflichtige die
Selbstveranlagung nach der Menge der Kilogramm nicht
recycelten Kunststoffs vor, die in dem Monat/Quartal erworben
wurden, für das die Selbstveranlagung der Steuer eingereicht wird.

Regeln für die Verfahrensweisen bezüglich dieser
Steuer
 

Bei der Einfuhr ist die
Steuer mit der

Einfuhrzollanmeldung
zu entrichten
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Beim Kauf von Produkten, die dieser Steuer unterliegen, muss der
spanische Hersteller beim ersten Verkauf in Spanien die Steuer auf
der ausgestellten Rechnung gesondert in Rechnung stellen, wobei
auf der Rechnung der Betrag der angefallenen und in Rechnung
gestellten Steuer, die in den verkauften Produkten enthaltene
Menge an nicht recyceltem Kunststoff und die eventuelle
Steuerbefreiung anzugeben sind. In diesen Fällen ist es der
Hersteller, der das Selbstveranlagungsformular einreicht. In
einigen Fällen kann der Erwerber die Erstattung der gezahlten
Steuer mit einem speziellen Formular beantragen.

Wie wir gesehen haben, wird die Steuer im Falle spanischer
Hersteller nur einmal erhoben. In allen anderen Fällen (Zweit- und
Folgeverkäufe innerhalb Spaniens) müssen die Verkäufer oder
Lieferanten der dieser Steuer unterliegenden Erzeugnisse auf
Verlangen des Käufers in einer Bescheinigung oder auf den von
ihnen ausgestellten Rechnungen den Betrag der für die verkauften
Erzeugnisse entrichteten Steuer und die in diesen Erzeugnissen
enthaltene Menge an nicht wiederverwertetem Kunststoff
angeben.

Eintragung in das Register der Sondersteuer auf
Einweg-Kunststoffverpackungen
 
Hinsichtlich der förmlichen Pflichten, die sich aus dieser Steuer
ergeben, möchten wir darauf hinweisen, dass die Steuerpflichtigen
sich innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung im BOE
(Öffentlicher Staatsanzeiger) der Verordnung zur Einführung der
Steuer und der Zahlungsformulare in das Register für die
Sondersteuer auf Einweg-Kunststoffverpackungen eintragen müssen. 

Die Registrierungsvereinbarung wird zusammen mit der
Registrierungskarte und dem zugewiesenen Kunststoff-
Identifikationscode zugestellt. Es muss für jede Tätigkeit/Betrieb, in
dem die Tätigkeit ausgeübt wird, ein Kunststoff-Identifikationscode
(CIP) eingeholt werden.
 

Formulare für die Selbstveranlagung der Steuer 
 

Formular 592:

Dieses Formular wird von Herstellern und innergemeinschaftlichen
Käufern von Produkten, die dieser Steuer unterliegen, zur
Selbstveranlagung und Entrichtung der Steuer verwendet. In Bezug
auf die Verrechnung und Erstattung von Salden wird sie ähnlich wie
die Mehrwertsteuer funktionieren.
 
Der Zeitraum für die Einreichung dieses Formulars fällt mit dem
Zeitraum für die Einreichung der Mehrwertsteuer zusammen.

Das Formular 592
funktioniert ähnlich

wie die
Mehrwertsteuer in

Bezug auf die
Verrechnung und

Erstattung von Salden
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Formular A22:

Dieses Formular wird von Importeuren und Käufern steuerpflichtiger
Erzeugnisse verwendet, um die Erstattung der von ihnen gezahlten
Steuer zu beantragen. Zusammen mit dem Formular ist ein Nachweis
über die Entrichtung der Steuer und ein Nachweis über die
beantragte Erstattung vorzulegen.
 
Dieses Formular muss innerhalb der ersten 20 Kalendertage nach
Ablauf des Quartals eingereicht werden, in dem die Tatsachen
eingetreten sind, die den Erstattungsantrag begründen.

Buchführungspflichten (Führen und Einreichen von
Bestandsbüchern)

Schließlich müssen sich die Steuerpflichtigen nicht nur in das
Register für diese Steuer eintragen, Informationen von den
Lieferanten einholen und die Datenerfassung automatisieren, um die
Abgabe der Steuererklärungen zu verbessern, sondern auch ein
Bestandsbuch über die Bestände/hergestellten Produkte führen und
dieses telematisch an die Steuerbehörde übermitteln. 

Kurzum, wir haben es mit einer neuen Steuerfigur zu tun, die zwar die
Gewinnspanne der steuerpflichtigen Unternehmen nicht wesentlich
beeinträchtigen wird, die aber in Bezug auf Buchführung, Anmeldung
und Selbstveranlagung sehr belastend sein wird, worauf sich die
Unternehmen, die davon betroffen sein könnten, so bald wie möglich
vorbereiten sollten. 
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Barcelona -
Aribau, 185

08021
Tel.:+34 934 157 575

Madrid -
Paseo de Recoletos, 16 

28001
Tel.: +34 913 100 456

Sevilla - 
Balbino Marrón, 3

Planta 4ª-10 
(Edificio Viapol)

41018
Tel.: +34 954 657 896

www.marimon-abogados.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Anwälte:

Álvaro Crespo | Rechtsanwalt
crespo@marimon-abogados.com

Die Kanzlei Marimón Abogados wurde 1931 gegründet. Die
Firma, mit Sitz in Barcelona, Madrid und Sevilla ist auf allen
Rechtsbereichen fachkundig.

Dieses Dokument enthält rechtliche Informationen, die von Marimón Abogados

erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine

Rechtsberatung dar. Die geistigen Eigentumsrechte (intellectual property rights)

des Dokumentes liegen bei Marimón Abogados. Dieses Dokument darf ohne

vorherige schriftliche Genehmigung von Marimón Abogados weder ganz noch

teilweise vervielfältigt, verteilt oder in irgendeiner Weise verwendet werden. 
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